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Änderung der Habilitationsordnung der 

Philosophischen Fakultät der Universität 

Düsseldorf vom 01.09.1981 

Aufgrund des § 2 Abs.4 und des § 95 Abs.5 des Gesetzes über 

die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes NW (WissHG) vom 

2o. November 1979 (GV NW S. 926)zuletzt geändert durch Gesetz vom 

17. Dezember 1985 (GV NW S. 765), hat die Universität Düsseldorf 

folgende Änderung der Habilitationsordnung der Philosophischen 

Fakultät vom 1. September 1981 (Amtliche Bekanntmachungen der 

Universität Düsseldorf Nr. 3/1981) erlassen. 

Artikel I 

1. In der Habilitationsordnung der Philosophischen Fakultät der 

Universität Düsseldorf wird in allen Vorschriften der Begriff 

" Fachbereich Philosophische Fakultät der Universität Düsseldorf • · 

durch den Begriff "Philosophische Fakultät der Universität 

Düsseldorf" ersetzt. 

2. § 5 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: "Der Dekan prüft die 

eingereichten Unterlagen". 

b) § 5 Satz 2 werden die folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

Der Dekan informiert umgehend schriftlich alle Professoren 

und habilitierten Mitglieder der Fakultät über das anstehende 

Verfahren mit der Bitte um Vorschläge für die Bildung der 

Habilitationskommission. Die eingereichten Unterlagen können 

von diesem Zeitpunkt an im Dekanat eingesehen werden". 

3. § 6 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

a) § 6 Abs.1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

über die Eröffnung des Verfahrens beschließt der Fakultäts­

rat der Philosophischen Fakultät auf der nächstfolgenden 

Sitzung, frühestens aber 2 Wochen nach der schriftlichen 

Mitteilung gemäß § 5, mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit 
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von mindestens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder". 

b) § 6 Abs.3 Satz 1 enfällt. Der bisherige Satz 2 des Absatzes 

3 (nunmehr Satz 1) erhält folgende Fassung: 

"Unmittelbar im Anschluß an die Eröffnung des Verfahrens 

bestimmt der Fakultätsrat die Habilitationskommission und ihren 

vorsitzenden". 

c) § 6 Abs. 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Gutachten sind innerhalb von 6 Monaten nach der Eröffnung 

des Habilitationsverfahrens vorzulegen". 

4. § 7 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

§ 7 Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Er holt gleichzeitig, vorbehaltlich des Entscheides nach § 1o, 

vom Bewerber 3 Themen aus dem erstrebten Fach fü~ den wissen­

schaftlichen Vortrag ein. Er kann den Bewerber bei der Formu­

lierung beraten. Die Themen müssen von dem der Habilitations­

schrift und unter sich inhaltlich verschieden sein". 

5. § 9 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

§ 9 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Habilitationsschrift bzw. die eingereichten wissenschaft­

lichen Arbeiten und die Gutachten werden im Dekanat nach Er­

öffnung des Hauptverfahrens während 4 Wochen, wovon mindestens 

10 Tage in der Vorlesungszeit liegen müssen, zur Einsichtnahme 

ausgelegt". 

6. § 13 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

a) § 13 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Nach einem positiven Ents::heid nach § 1o wählen die Stimmberechtigter. 

nach § 8 in der gleichen Sitzung mit einfacher Mehrheit eines 

der Themen für den wissenschaftlichen Vortrag". 

b) Der bisherige Satz 2 wird durch den bisherigen Satz 5 ersetzt. 

c) Der bisherige Satz 3 wird durch den bisherigen Satz.6 ersetzt. 

d) Satz 4 lautet nunmehr: 

"Im Einvernehmen mit dem Bewerber sind auch kürzere Fristen 
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möglich, mindestens aber solche von 8 Tagen." 

§ 29 der Habilitationsordnung wird wie folgt geändert: 

Die Worte "im Amtsblatt" werden ersetzt durch die Worte "in den 

Amtlichen Bekanntmachungen". 

8. § 3o der Habilitationsordnung erhält folgende Fassung: 

a) Der bisherige Text des § 3o wird zu§ 3o Abs.1. 

b) § 3o erhält folgenden Absatz 2 : 

"Bewerber, deren Habilitationsverfahren noch während der Geltungs~ 

dauer der Habili tationsordnung in der Fassung vorn 1 . September 1981 

eingeleitet wurde, können das Verfahren auf Antrag nach der 

Habilitationsordnung in der bisherigen Fassung abschließen. 

Artikel II 

Die Änderungen der Habilitationsordnung der Philosophischen Fakultät 

gern. Artikel I treten nach ihrer Genehmigung durch den Minister 

für Wissenschaft und Forschung am Tage nach der Veröffentlichung 

in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf in 

Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Philo­

sophischen Fakultät der Universität Diisseldorf. vorn 29'.1o.1985 
"' und des Senats der Universität Düsseldorf vorn 1o. 12. 1985 sowie 

der Genehmigung des Ministers für Wissenschaft und Forschung vom 

0 z· . 0 1 . 1 9 8 6 - l B 2 - 8 1 8 1 / 0 7 1 -

Düsseldorf, den 21 .02.1986 

(Prof. Dr. Kaiser) 
- Rektor 
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Bekanntmachung der Wahlergebnisse der am 16. und 17. Januar 
1986 durchgeführten Nachwahlen zu den Vorständen folgender 
Einrichtungen bzw. Abteilungen: 

Philosophische Fakultät 

Philosophisches Institut (nur Gruppe der Studenten) 
Eziehungswissenschaftliches Institut (nur Gruppe der Studenten) 
Institut für Entwicklungs- und Sozialpsychologie 
(nur Gruppe der Studenten) 
Historisches Seminar (nur Gruppe der Studenten) 
Anglistisches Institut (nur Gruppe der Studenten) 
Institut für Sportwissenschaft (nur Gruppe der nichtwissen­
schaftlichen Mitarbeiter) 

Medizinische Einrichtungen 

Abteilung für Neuro- und Sinnesphysiologie (nur Gruppe der 
Studenten) 

Abteilung für Physiologische Chemie I (nur Gruppe der Studenten 
und Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter) 
Institut für Medizinische Psychologie (nur Gruppe der Studenten) 
Institut für Medizinische Soziologie (nur Gruppe der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter und Gruppe der Studenten) 
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Nachwahlen zu Vorständen der wissenschaftlichen Einrichtungen 
der Philosophischen Fakultät 

Philosophisches Erziehungswiss. Institut für Entwickl ungs-

Institut Institut und Sozialpsychologi e 

Gruppe der Gruppe der Gruppe der 
Studenten Studenten Studenten 

Wahlbe-
rechtigte 9 9 9 -
gültige - 3 1 
Stimmen 
ungültige 
Stimmen 2 - 1 

Sitzver-
teilung 0 2 1 

"' 

Wahlbe-
teiligung 

22,2 33,3 22,2 
in % 

Historisches Anglistisches Institut für 

Seminar Institut Sportwissenschaft 

Gruppe der Gruppe der Gruppe der 

Studenten Studenten nichtwiss. Mitarbeiter 
1 

Wahlbe-
rechtigte 9 9 5 

·----
gültige 4 - 4 
Stimmen 
ungültige 
Stimmen - 2 -

Sitzver-
tei lung 3 0 1 

- -
Wahlbe-
teiligung 

44,il 22.2 80 
in % 
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Nachwahlen zu Vorständen der wissenschaftlichen Einrichtungen 

der Philosophischen Fakultät 

Erziehungswiss. Institut 

Narre , Vornarre 

Gru 

Ber 
Dir 

Mül 
Wer 

ppe der 
~-

ten, 
k 

ler, 
ner 

llffits-/Dien.stbe-
zeichnung, Fach 

Studenten 

Erziehungs-
wiss. 

Erziehungs-
wiss. 

Institut für Entwicklungs­

und Sozialpsychologie 

Gruppe der Studenten 

Steinert, 
Klaudia 

Entwicklungs- u. 
Sozialpsychologie 

...... 
(1) i 1 
+.J N M öO 

'Ü 53 ~§ 
·~ 8 N,... 

+.J •r-1 
""•r-1 •r-1 (1) 

"" +.J 
C/) +" 

(1) C/) 

2 X 

1 X 

.-1 

(1) i 1 
+" N 

"" QO ..c:: i:: ~§ u (].) 
·@ m N...-1 

•r-1 •r-1 
""•r-1 +" (].) 
'-'+" C/) +" 
(].) C/) 

1 X ___________________ ..._ ____ ........,. __ _ 
Historisches Seminar 

Pmts-/Dienstbe- ...-1 

(].)i N3me, Vorname zeidmung, Fach +" N 1 

-5 53 '"'öO 

·@ 8 ~§ 
Gruppe der Studenten N...-1 

i.., •r-1 +" •r-1 
S..+.J •r-1 (].) 
(].) C/) C/) +" 

Brückner, Geschichte 1 X Andreas 

Brüggemann, Geschichte 2 X Günter 

Herzig, 
Wolf gang Geschichte 1 X 
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Institut für 

Sportwissenschaft 

Pmts-/Dienstbe-

- 8 -

r-f 

Q) "fü zeichnung, Fach +.> N 

'5 fü 
Name, Vorname 

(~ruppe der 
Mitarbeiter 

Matheisen, 
Günter 

Wiedon, 
Karl~·Heinz 

nichtwiss. 

Reg.-Ang. 

~-

Reg.-Ang. 

'Q} ~ 
H ·r-1 
H +.> 
Q) (/) 

3 

1 

- 9 -

1 
H öl) 

~ § 
Nr-f 

+-> ·r-1 
·r-1 Q) 
(/) +-> 

X 

-



9 

Nachwahlen zu Vorständen der Abteilungenohre Aufgaben 

in der Krankenversorgung der Medizirischen Eirrichturgen 

Wahlbe-
rechtigte 

gültige 
Stimmen 

ungültige 
Stimmen 

Sitzver-
teilung 

Wahlbe-
teiligung 
in % 

Neuro- urd 
Sinnesphysiologie 

Gruppe der 

Studenten 

12 

-

-

0 

0 

Irsti tut für 
Medizir:ische 
Psychologie 

Gruppr der 

Studenten 

12 

Physiologische Chemie 

Grupoe der h ruppe der 

Studenten n ichtwiss. Mitarbeiter 

12 

-

-
---

0 
-~ 

0 

Institut für 
Medizinische Soziologie 

14 

Cl 

Cl 

Gruppr der Gruppe der 

wiss. Mitarbei ~,r StudE,ntr:'n 

12 
Wahlbe­
rechtigte 
----"--t---------+---------~-----~~=--~--~····-~--~~~~-~~~-~-·· 

gültige 
Stimmen 
-----1----------+---------E---~~~---·~~~-~~'"'"~-~~---~-~------· 

ungültige 
Stimmen 

Sitzver­
teilung 

Wahlbe­
teiligung 
in % 

0 

0 

0 

100 
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Nachwahlen zu Vorständen der Abteilungen ohne Aufgaben in der 

Krankenversorgung der Medizinischen Einrichtungen 

Institut für 

Medizinische Soziologie 

A:nts-/Dienstbe-
N3rre, Vernarre zeichmmg, Fach 

Gruppe der wiss. Mitarbeiter 

Dr. Slesina, Wiss.-Ang 
Wolf gang Med. Soziologie 
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Gegen die Gültigkeit der Nachwahlen zu den Vorständen der 

wissenschaftlichen Einrichtungen der Philosophischen Fakultät 

der Universität Düsseldorf sowie zu den Vorständen der Abteilungen 

ohne Auf gaben in der Krankenversorgung der Medizinischen Ein­

richtungen der Universität Düsseldorf kann jeder wahlberechtigte 

binnen 14 Tagen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses gemo 

§ 16 Abs. 2 der vorläufigen Wahlordnung für die Wahlen zu den 

Vorständen der wissenschaftlichen Einrichtungen der Philosophischen 

Fakultät und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 

der Universität sowie zu den Vorständen der Abteilungen ohne 

Aufgaben in der Krankenversorgung der Medizinischen Einrichtungen 

der Universität Düsseldorf beim Wahlausschuß schriftlich Ein­

spruch erheben. 

Die Anschrift der Geschäftsstelle des Wahlausschusses lautet: 

Universitätsverwaltung (Gebäude 16.11) 

Universitätsstro 

4000 Düsseldorf 

Düsseldorf, den 21.02.1986 

Der Vorsitzende des Gemeinsamen Wahlausschusses 


